
§ 131 BAO – auszugsweise, Stand 1.1.2026 – Kalte Hände Regelung – Umsätze „im Freien“ 
 
§ 131 (1) … 
(2) … 
(3) … 
(4)Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung Erleichterungen bei der Führung 
von Büchern und Aufzeichnungen, bei der Verwendung eines elektronischen 
Aufzeichnungssystems nach § 131b und bei der Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a, 
wenn die Erfüllung dieser Verpflichtungen unzumutbar wäre und die ordnungsgemäße 
Ermittlung der Grundlagen der Abgabenerhebung dadurch nicht gefährdet wird, festlegen. Eine 
derartige Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 
Solche Erleichterungen sind nur zulässig: 
 
1. für Umsätze bis jeweils 45 000 Euro pro Kalenderjahr und Abgabepflichtigem (§ 77 
Abs. 1), die ausgeführt werden 
 
a) von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen 
öffentlichen Orten, jedoch nicht in oder in Verbindung mit fest umschlossenen 
Räumlichkeiten, 
 
b) in unmittelbarem Zusammenhang mit Hütten, wie insbesondere in Alm-, Berg-, Schi- und 
Schutzhütten, 
 
c) in einem Buschenschank im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 5 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194/1994, wenn der Betrieb an nicht mehr als 14 Tagen im Kalenderjahr geöffnet ist, 
 
d) durch eine von einem gemeinnützigen Verein geführte Kantine, die nicht mehr als 52 Tage 
im Kalenderjahr betrieben wird (kleine Kantine), 
 
treffen im Fall der lit. a oder b diese Voraussetzungen nicht auf alle Umsätze eines Betriebes 
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zu, dann gilt die Befreiung für denjenigen Teil des 
Umsatzes, der die Voraussetzungen erfüllt, 
 
2. für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von abgabenrechtlich begünstigten Körperschaften im 
Sinn des § 45 Abs. 1 und 2, 
 
3. für bestimmte Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten oder 
 
4. für Betriebe, bei denen keine Gegenleistung durch Bezahlung mit Bargeld erfolgt, dies 
unbeschadet einer Belegerteilungsverpflichtung nach § 132a. 
 


